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Kanton Zürich ARV/37J/2003

VERFÜGUNG

vom 16. April 2003

Schwerzenbach. Nutzungsplanung (Zonenpian, Teilrevision)

Genehmigung ( 2 lit. b PBG)

Mit RRB Nr. 2140/1986 wurde die Nutzungsplanung der Gemeinde Schwerzenbach ge
nehmigt. Am 29. November 2002 beschloss die Gemeindeversammlung Schwerzenbach
eine Teilrevision des Zonenpians. Gegen diesen Beschluss wurde gemäss Rechtskraftbe
scheinigungen der Kanzlei der Baurekurskommissionen vom 19. März 2003 und des 13e-
zirksrates Uster vom 4. März 2003 kein Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben vom
24. März 2003 ersucht der Gemeinderat Schwerzenbach um Genehmigung der Vorlage.

Mit der Teilrevision des Zonenpians wird die bisher in der Landwirtschaftszone gelegene
Liegenschaft Engclgarlen der Kemzone KA zugewiesen. Gleichzeitig wird die angren
zende Wohnzonc W1L geringfügig nach Norden erweitert. Obwohl die Zonenpianer
gänzungen gemäss kantonalem Richtpian aus DarsteHungsgründen kartographisch im
Landwirtschaftsgebiet liegen, kann die Vergrösserung der Wohnzone WIL um ca. 150 m2
sowie die Neueinzonung der grösstenteils überbauten, ca. 2‘83t) m2 messenden Kemzone
KA als gutbegründete untergeordnete Abweichung im Sinne von § 16 Abs. 2 PBG be
trachtet werden. Aus landschaftlicher Sicht sind zur geplanten Zonenpianrevision ebenfalls
keine Bemerkungen anzubringen.

Die Vorlage ist rechtmässig, zweckmässig und angemessen ( 5 PBG).

Die Baudirektion v e r f [1 g t:

1. Die von der Gemeindeversammtung Schwerzenbach am 29. November 2002 fest
gesetzte Teilrevision des Zonenpians wird genehmigt.

11. Die Gemeinde Schwerzenbach wird eingeladen. Dispositiv Ziffer 1 gcmäsx § 6 und
89 PBG öffentlich bekannt zu machen.
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III. Mitteilung an den Gemeinderat Schwerzenbach (unter Beilage von einem Dossiers),
an die Kanzlei der Baurekurskommissionen, an das Vcrwaltungsgericht und an das
Tiefbauamt, Planverwaltung, (unter Beilage von je einem Dossier) sowie an das Amt
für Raumordnung und Vermessung (unter Beilage von zwei Dossicrs).

MW Amt fürZürich, den 16. April 2003
Raumordnung und Vermessung0306$ liOveIZwe
Für dn Auszug:


